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I. Einleitung

Am 18. 12. 2012 hat die Clearingstelle EEG die Empfehlung 
2012/71 beschlossen. Die Empfehlung behandelt rechtliche 
Fragen des Messwesens unter dem Geltungsbereich des EEG 
20122 (dazu unter II). Das am 18. 6. 2012 beschlossene Votum 
2012/133 klärt, ob für den in Biomasseanlagen in der Leistungs
stufe ab 500 kW unter Mitverbrennung von Landschaftspflege
holz erzeugten Strom gemäß EEG 20094 ein (anteiliger) Anspruch 
auf den NawaRoBonus in Höhe von 4 Cent/kWh besteht 
(dazu unter III).

II. Messstellenbetrieb und Messung nach § 7 Abs. 1  
EEG 2012

Hintergrund der Empfehlung 2012/7 war, dass die Vorschrift 
des § 7 Abs. 1 EEG im Zuge der zum 1. 1. 2012 in Kraft getre
tenen EEGNovelle um einen Satz 2 ergänzt worden war, der 
für den Messstellenbetrieb und die Messung auf die §§ 21 b bis 
21 i EnWG 2011 verweist. Damit stellte sich die Frage, ob und 
ggf. inwieweit durch diese Ergänzung die Rechtslage hinsicht
lich der Einspeisemessung im Vergleich zu § 7 Abs. 1 EEG 2009 
und dessen Vorgängerregelung in § 13 Abs. 1 EEG 2004, zu 
denen die Clearingstelle EEG zwei Empfehlungen veröffentlicht 
hatte5, verändert worden ist.

Eine grundsätzliche Frage betraf die Zuständigkeit für den 
Messstellenbetrieb und die Messung gemäß § 7 Abs. 1 EEG 2012. 
Nach der Empfehlung 2012/7 sind für den Messstellenbetrieb 
und die Messung jedenfalls von Messeinrichtungen, die nicht 
Messsysteme6 im Sinne der §§ 21 c, 21 d EnWG 20117 sind, ge
mäß § 7 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 die Anlagenbetreiberinnen 
und Anlagenbetreiber „grundzuständig“. Diese haben also für 
einen ordnungsgemäßen Messstellenbetrieb zu sorgen, was ent
weder dadurch geschehen kann, dass sie den Netz betreiber bzw. 
einen fachkundigen Dritten beauftragen, oder – bei Einhaltung 
der gesetzlichen Voraussetzungen (insbesondere Fach kunde) – da
durch, dass sie den Messstellenbetrieb selbst übernehmen. Dies 
gilt jedoch nicht für Fälle, in denen die energiewirtschafts
rechtlichen Regelungen zur Messung anzuwenden sind, weil 
Einspeisung und Bezug durch eine Messeinrichtung (z. B. einen 
Zweirichtungszähler) erfasst werden und die Regelungen des 
EnWG insoweit die EEGRegelungen verdrängen.8

§ 7 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 in Verbindung mit §§ 21 b ff. 
EnWG 2011 ergänzt § 7 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 und gestaltet 

den Messstellenbetrieb und die Messung näher aus, indem die 
Rechtsfolgen der energiewirtschaftsrechtlichen Regelungen zum 
Messstellenbetrieb entsprechend auch für den Messstellenbetrieb 
im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 gelten. Die §§ 21 b ff. 
EnWG 2011 gelten damit im Wege der Verweisung durch § 7 
Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 nur insoweit für EEGAnlagen, als 
dies mit Sinn und Zweck des EEG 2012, insbesondere des § 7 
Abs. 1 Satz 1 EEG 2012, im Einklang steht.

Allerdings ist für Bestandsanlagen mit Inbetriebnahme vor 
dem 1. 1. 2012 § 7 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 gemäß der Über
gangsvorschrift in § 66 EEG 2012 nicht anwendbar, so dass 
auch die §§ 21 b ff. EnWG 2011 nicht im Wege der Verweisung 
entsprechend gelten.

Ebenfalls von grundsätzlicher Bedeutung ist die Klärung, dass 
auch bei Anlagen, die unter das EEG 2012 fallen, die Anlagen
betreiberinnen und Anlagenbetreiber die Messeinrichtungen 
selbst einbauen, betreiben und/oder die Messung selbst vor
nehmen dürfen, wenn sie die hierzu erforderlichen Kenntnis
se und Fertigkeiten aufweisen. Dies ist für Neuanlagen mit 
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Inbetriebnahme ab dem 1. 1. 2012 nun nicht mehr anhand der 
Kriterien der Empfehlung 2008/209, sondern anhand der Vor
aussetzungen des § 7 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 in Verbindung 
mit § 21 b Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 Satz 2 EnWG 2011 zu prüfen.10 
Wenn und soweit die Messung lediglich die Fähigkeit des Le
sen und Schreibens erfordert, können Anlagenbetreiberinnen 
und Anlagenbetreiber diese weiterhin selbst vornehmen und 
dem Netzbetreiber die Messdaten zur Verfügung stellen.11

Außerdem wurde in der Empfehlung 2012/7 geklärt, dass 
Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 1 EEG 2012 die Erfüllung ihrer 
Pflichten aus dem EEG 2012 nicht vom Abschluss eines Ver
trages nach § 7 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 in Verbindung mit 
§ 21 b Abs.  2 Satz 4 EnWG 2011 abhängig machen dürfen. 
Wenn sie jedoch allein den Messstellenbetrieb durch einen Drit
ten vom Abschluss eines solchen Vertrages abhängig machen, 
liegt darin kein Verstoß gegen § 4 Abs. 1 EEG 2012.

III. NawaRo-Bonus bei Mitverbrennung von  
Landschaftspflegeholz 

Des Weiteren hat die Clearingstelle EEG im Votum 2012/1312 
geklärt, ob für den in einer Biomasseanlage aus Landschafts
pflegeholz erzeugten Strom gemäß §§ 16 Abs. 1, 27 Abs. 4 
Nr. 2 in Verbindung mit Anlage 2 Nr. I und Nr. VI. 1. lit. a) 
bb) EEG 2009 in der Leistungsstufe ab 500 kW bis 5 MW ein 
(anteiliger) Anspruch auf den NawaRoBonus in Höhe von 4 
Cent/kWh besteht, wenn teilweise auch Holz eingesetzt wird, 
das nicht im Rahmen der Landschaftspflege anfällt und nicht 
aus Kurzumtriebsplantagen stammt.

Gegenstand des Verfahrens war eine Holzverbrennungsanlage 
mit einer elektrischen Leistung von mehr als 2 MW, in der 
überwiegend Holz aus der Landschaftspflege, aber auch Wald
restholz eingesetzt wird. Die Anlagenbetreiberin beanspruchte 
für den aus der Verbrennung des Landschaftspflegeholzes ge
wonnenen Stromanteil in der Leistungsstufe über 500 kW den 
NawaRoBonus in Höhe von 4 Cent/kWh gemäß Anlage 2 
Nr. VI. 1. lit. a) bb) EEG 2009.
 
Die Clearingstelle EEG entschied, dass im Leistungsbereich über 
500 kW bis 5 MW kein (anteiliger) Anspruch gemäß Anlage 2 
Nr. VI. 1 lit. a) bb) EEG 2009 auf den NawaRoBonus in Höhe 
von 4 Cent/kWh besteht, wenn in einer Biomasseanlage (auch) 
Holz eingesetzt wird, das nicht im Rahmen der Landschafts
pflege anfällt und nicht aus Kurzumtriebsplantagen stammt. 
Vielmehr besteht in diesem Leistungsbereich gemäß Anlage 2 
Nr. VI. 1. lit. b) EEG 2009 für den gesamten Strom nur An
spruch auf den abgesenkten Bonus in Höhe von 2,5 Cent/kWh.
 
Ein Anspruch auf den Bonus von 4 Cent besteht nur, wenn in 
der Anlage ausschließlich Holz aus der Landschaftspflege oder 
aus Kurzumtriebsplantagen eingesetzt wird. Das ergibt sich 
insbesondere aus dem Wortlaut, der Entstehungsgeschichte und 
dem systematischen Zusammenhang der Regelung in Anlage 2 
Nr. VI. 1. lit. b) EEG 2009.

Zwar legt der Zweck der Regelung, den Anteil von Holz aus 
Kurzumtriebsplantagen und aus der Landschaftspflege bei der 
Holzverbrennung zu steigern, durchaus eine Auslegung nahe, 
wonach jeder und nicht nur ein 100 %iger Einsatz mit dem 
höheren Bonus vergütet werden soll. Dagegen spricht jedoch 
neben dem Wortlaut („wenn“), der im Unterschied zu anderen 
(„Soweit“) Regelungen im EEG 2009 und zu § 8 Abs. 2 Satz 2 
EEG 2004 keine anteilige Zuordnung von Strommengen vor
sieht, insbesondere der Umstand, dass es an einer Regelung 
fehlt, wie eine solche anteilige Zuordnung von Strommengen 
zu dem höheren und dem niedrigeren NawaRoBonus kon
kret vorzunehmen wäre (z. B. nach Masse oder anhand von 
StandardBiogaserträgen). Die Vorgabe einer bestimmten Be
rechnungsmethode ist schon deshalb unverzichtbar, weil die 
Regelung im Fall einer anteiligen Anwendung auch einen 
Mischeinsatz von Holz und anderen Stoffen ermöglichte. Des 
Weiteren fehlt es in Anlage 2 Nr. VI. 1. lit. b) EEG 2009 an 
einer Regelung dazu, wie der Nachweis etwaiger Stromanteile 
zu erbringen wäre. Aus anderen Regelungen im EEG 2009 
ergibt sich, dass der Gesetzgeber bei einer Kombination unter
schiedlicher Einsatzstoffe den Nachweis eines unabhängigen 
Dritten, z. B. in Form eines Umweltgutachtens, für erforder
lich gehalten hat.

9   Clearingstelle EEG, Empfehlung vom 29. 12. 2009 – 2008/20, Rdnr. 135 ff., abrufbar 

unter www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/20. 

10   Für Bestandsanlagen mit Inbetriebnahme vor dem 1. 1. 2012 gelten § 7 Abs. 1 

EEG 2009 und die Fachkundekriterien gemäß der Empfehlung 2011/2/2 fort.

11   Fortführung von Clearingstelle EEG, Empfehlung vom 30. 3. 2012 – 2011/2/2, 

Rdnr. 135, abrufbar unter www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2011/2.

12   Clearingstelle EEG, Votum vom 18. 6. 2012 – 2012/13, abrufbar unter  

www.clearingstelle-eeg.de/votv/ 2012/13.

Veranstaltungshinweis

Clearingstelle EEG

Netzanschluss: Recht  
und Technik
14. Fachgespräch am 12. Juni 2013 in Berlin

Anmeldung und weitere Informationen:
 
Clearingstelle EEG, 
Charlottenstraße 65, 10117 Berlin 

www.clearingstelle-eeg.de


